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33 Bewertungsrecht

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BewG 1955 §2 Abs2;

BSVG §2 Abs1 Z1;

BSVG §32 Abs1;

BSVG §6 Abs1;

BSVG §6 Abs3;

Rechtssatz

Der Eintritt der Versicherungsp8icht und damit der Beitragsp8icht hängt weder vom Faktum und der Art der Meldung

ab, noch von einem rechtskräftigen Bescheid über das Bestehen einer P8ichtversicherung, sondern beginnt ipso jure

mit der Aufnahme der Führung eines Betriebes iSd § 2 Abs 1 Z 1 BSVG auf Rechnung und Gefahr, wenn der nach dem

BewG in der jeweils geltenden Fassung festgestellte Einheitswert des landwirtschaftlichen (forstwirtschaftlichen)

Betriebes den

Betrag von S 33.000,-- übersteigt.
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